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Mit der Zunahme der weltweiten Han-
dels- und der Reiseaktivitäten erhöht sich 
grundsätzlich das Risiko, dass sich Infek-
tionskrankheiten international ausbreiten. 
Mit den Anschlägen des 11. September 
2001 wurde man sich der Gefahr von bio-
terroristischen Anschlägen bewusst. Die 
Bürger der Mitgliedstaaten der EU – und 
nicht nur diese – sind demnach alle glei-
chermaßen entsprechenden Infektionsri-
siken ausgesetzt. Allerdings wirken sich 
die Maßnahmen, die die einzelnen Natio-
nalstaaten zu ihrem Schutz, zur Präventi-
on und Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten ergreifen, immer auch auf andere 
Staaten aus. Daher müssen die Mitglied-
staaten ein starkes Interesse daran haben, 
die jeweiligen Aktivitäten und Erkennt-
nisse zur Überwachung und Bekämpfung 
von Infektionsgefahren auszutauschen 
und miteinander abzustimmen, um hier 
eine größtmögliche Effektivität und Effi-
zienz zu erreichen.

Grundsätzlich sind jedoch für den 
Schutz der Gesundheit die einzelnen EU-
Mitgliedstaaten selbst zuständig. Die EU 
kann aber nach Artikel 152 EG-Vertrag die 
Politik der Mitgliedstaaten ergänzen und 
unterstützen. Sie hat daher verschiedene 
Regelungen und Institutionen geschaffen, 
die darauf zielen, den Schutz der EU-Bür-
ger vor Infektionsgefahren zu gewährleis-
ten und insbesondere die Mitgliedstaaten 
beim Austausch entsprechender Informa-

tionen und bei der Koordinierung diesbe-
züglicher Maßnahmen zu unterstützen. 
Im Folgenden werden diese Strukturen 
beschrieben und künftige Entwicklungen 
diskutiert.

Infektionskrankheiten: im Fokus 
der EU-Gesundheitspolitik seit 
1986

Am 29. Mai 1986 hat der Rat der Europä-
ischen Gemeinschaften in seinen Schluss-
folgerungen die Europäische Kommission 
aufgefordert, einen Austausch von Infor-
mationen und Erfahrungen zum Thema 
AIDS zu organisieren [1]. Seitdem ist die 
politische Bedeutung des Themas „Infek-
tionskrankheiten“ kontinuierlich gestie-
gen. Es können in diesem Zusammenhang 
3 Phasen unterschieden werden:
F finanzielle Förderung von Projekten, 

die von Konsortien aus Institutionen 
verschiedener Mitgliedstaaten durch-
geführt werden, beginnend 1991 mit 
dem „Europa gegen AIDS“-Pro-
gramm [2], das in den folgenden 
 Jahren durch weitere Programme 
fortgesetzt wurde. Das aktuelle Ge-
sundheitsprogramm ist am 1. Januar 
2008 in Kraft getreten und läuft bis 
zum Jahr 2013 [3].

F Schaffung formaler Verpflichtungen 
der Mitgliedstaaten, sich gegenseitig 
über die epidemiologische Lage in Be-

zug auf Infektionskrankheiten und 
über Maßnahmen zum Gesundheits-
schutz zu informieren, und Ermächti-
gung der Kommission, die dafür er-
forderlichen technischen und 
wissenschaftlichen Standards zu erlas-
sen. 

F Gründung des Europäischen Zen-
trums für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten (ECDC) 
im Jahre 2005. Mit dieser Gründung 
wurden die personellen und finanzi-
ellen Ressourcen der EU im Bereich 
Infektionskrankheiten erheblich ver-
bessert. Durch das ECDC ist eine 
vollständige, zusammenhängende 
Analyse der von den Mitgliedstaaten 
übermittelten epidemiologischen Da-
ten erst möglich  geworden. 

Das EU-Recht im Bereich des 
 Infektionsschutzes

Die wichtigsten Rechtsakte, die im Bereich 
der übertragbaren Krankheiten die Bezie-
hungen zwischen den Mitgliedstaaten, der 
Kommission und dem ECDC regeln, sind 
die Verordnung (EG) Nr. 851/2004 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 zur Errichtung eines Euro-
päischen Zentrums für die Prävention 
und die Kontrolle von Krankheiten (Er-
richtungsverordnung) [4] und die Ent-
scheidung 2119/98/EG des Europäischen 
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Parlaments und des Rats vom 24. Septem-
ber 1998 über die Schaffung eines Netzes 
für die epidemiologische Überwachung 
und die Kontrolle übertragbarer Krank-
heiten in der Gemeinschaft (Entscheidung 
2119/98/EG [5], network on communica-
ble diseases). Als Instrument zur Förde-
rung von Projekten steht bis 2013 das zwei-
te Gesundheitsprogramm der EU [3] zur 
Verfügung. Die wichtigsten Aufgaben, die 
sich aus diesen Rechtsgrundlagen für die 
Mitgliedstaaten, die Kommission und das 
ECDC ergeben, sind in der Übergabenote 
der Kommission an das ECDC im Sep-
tember 2005 beschrieben [6]. Diese se-
kundärrechtlichen Regelungen spiegeln 
die nach Artikel 152 EG-Vertrag primär-
rechtliche Vorgabe wider, dass die EU we-
der das Recht hat, die gesetzlichen Rege-
lungen zu harmonisieren noch einheit-
liche Maßnahmen durchzusetzen. Es gibt 
keine Möglichkeit für die EU, die Mit-
gliedstaaten zum Ergreifen bestimmter 
Maßnahmen zu verpflichten. Folglich tra-
gen die Mitgliedstaaten die volle Verant-
wortung für den Gesundheitsschutz ihrer 
Bürger. Jedoch haben sie eine Reihe wich-
tiger Verpflichtungen gegenüber der EU: 
Sie müssen dem ECDC, der Kommission 
und den übrigen Mitgliedstaaten alle rele-
vanten Ergebnisse der Überwachung von 
übertragbaren Krankheiten sowie Infor-
mationen über ergriffene Maßnahmen 
übermitteln. In diesem Falle sind sie zur 
Konsultierung der übrigen Mitgliedstaaten 
grundsätzlich – mit Ausnahme von Eilfäl-
len – vor Ergreifung entsprechender Maß-
nahmen verpflichtet.

Das Netz zur Prävention und Kontrol-
le übertragbarer Krankheiten erfasst zur-
zeit die in . Übersicht 1 dargestellten 
Krankheiten und besondere Gesundheits-
risiken.

In Bezug auf die in der . Übersicht 1 
dargelegten Krankheiten haben die von 
den Regierungen der Mitgliedstaaten no-
minierten Kontaktpunkte eine Reihe von 
Verpflichtungen. So müssen sie den ande-
ren Teilnehmern des Gemeinschaftsnetzes 
Folgendes übermitteln:
F Informationen über das Auftreten 

oder Wiederauftreten von Fällen 
übertragbarer Krankheiten im jewei-
ligen Mitgliedstaat sowie Informati-
onen über die angewandten Kontroll-
maßnahmen;

Übersicht 1

Krankheiten und Gesundheitsrisiken, die gemäß Anhang I der 
Entscheidung 2000/96/EG [7] zu überwachen sind

Übertragbare Krankheiten

Durch Impfung verhütbare Krankheiten
F Diphtherie
F Infektionen mit Haemophilus influenzae Typ B
F Grippe
F Masern
F Mumps
F Keuchhusten
F Poliomyelitis
F Röteln

Durch sexuelle Kontakte übertragbare Krankheiten
F Chlamydia-Infektionen
F Gonokokken-Infektionen
F HIV-Infektionen
F Syphilis

Virushepatitis
F Hepatitis A
F Hepatitis B
F Hepatitis C

Durch Lebensmittel und Wasser übertragbare Krankheiten und umweltbedingte  Krankheiten
F Botulismus
F Campylobakteriose
F Kryptosporidiose
F Giardiasis
F Infektion mit enterohämorrhagischem E. coli
F Leptospirose
F Listeriose
F Salmonellose
F Shigellose
F Toxoplasmose
F Trichinose
F Yersiniose

Sonstige Krankheiten

Durch unkonventionelle Erreger übertragbare Krankheiten
F Transmissible spongiforme Enzephalopathien-Variante (CJD)

Durch Luft übertragbare Krankheiten
F Legionellose
F Meningokokkenkrankheiten
F Pneumokokkeninfektionen
F Tuberkulose
F Schweres akutes Atemwegssyndrom (SARS)

Zoonosen
F Brucellose
F Echinokokkose
F Tollwut
F Vogelgrippe beim Menschen
F West-Nil-Virusinfektion

Eingeschleppte schwere übertragbare Krankheiten
F Cholera
F Malaria
F Pest
F Hämorrhagische Fieber

Besondere Gesundheitsrisiken
F Nosokomiale Infektionen
F Antibiotikaresistenz
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F zweckdienliche Angaben über die 
Entwicklung der epidemiologischen 
Situation, deren Beobachtung ihnen 
obliegt;

F Informationen über ungewöhnliche 
epidemische Erscheinungen oder 
neue übertragbare Krankheiten unbe-
kannter Herkunft;

F alle ihnen vorliegenden zweckdien-
lichen Informationen über entspre-
chende Fälle und über neue übertrag-
bare Krankheiten unbekannter 
Herkunft in Drittländern;

F Informationen über bestehende und 
vorgeschlagene Mechanismen und 
Verfahren zur Verhütung und Kon-
trolle übertragbarer Krankheiten, ins-
besondere bei Notsituationen;

F Hintergrundinformationen, die den 
Mitgliedstaaten bei der Koordinie-
rung ihrer Maßnahmen zur Verhü-
tung und Kontrolle übertragbarer 
Krankheiten dienlich sein könnten, 
einschließlich Informationen über alle 
durchgeführten Bekämpfungsmaß-
nahmen.

Die Arbeit des Netzes wird von der Kom-
mission koordiniert. Sollte eine epidemi-
ologische Situation entstehen, die ein ab-
gestimmtes Vorgehen der Mitgliedstaaten 
erfordert, sind diese nach Artikel 6 Ab-
satz 4 Entscheidung 2119/98/EG unterein-
ander zur Abstimmung über notwendige 
Maßnahmen verpflichtet. In solchen Fäl-
len hat die Kommission die Aufgabe, die 
dazu erforderliche technische Infrastruk-
tur bereitzuhalten (z. B. für Telefonkonfe-
renzen) und die koordinierte Entschei-
dungsfindung in den Mitgliedstaaten zu 
erleichtern.

Die Akteure: Mitgliedstaaten, 
Kommission, ECDC und die 
 Zusammenarbeit mit der WHO

Die Mitgliedstaaten

Um die erforderlichen Informationen an 
die EU übermitteln zu können, sind die 
auf oberster nationaler Ebene arbeitenden 
Kontaktpunkte der Mitgliedstaaten auf 
die Zusammenarbeit mit regionalen und 
lokalen Gesundheitsbehörden angewie-
sen, insbesondere in größeren Mitglied-
staaten mit dezentraler Organisation der 

Zusammenfassung · Abstract

tional Health Regulations (2005) (IHR), 
which include broader obligations for notifi-
cation than the old International Health 
Regulations. In order to address this new 
 situation, the Commission is working on a 
revision of the network decision and the 
ECDC regulation. These proposals should be 
submitted to the Council and Parliament in 
2010. Important aims are simplified deci-
sion-making procedures, more clarity about 
the distribution of tasks between Member 
States, Commission, and ECDC, fewer work-
ing groups and committees, as well as an 
adaptation to the IHR of WHO.

Keywords
EU law · community network · early warning 
system · surveillance · co-ordination of 
measures
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EU-Strukturen zur Überwachung und Bekämpfung von 
 Infektionskrankheiten. Wer sie macht, wie sie entstehen 
und wie sie funktionieren

Zu sam men fas sung
Seit dem 1. Januar 1999 haben die EU- 
Mitgliedstaaten eine Reihe von Verpflich-
tungen im Bereich der Überwachung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
(Entscheidung 2119/98/EG). Die genauen, 
von den Mitgliedstaaten zu befolgenden 
technischen Standards werden von der 
 Europäischen Kommission nach Stellung-
nahme des Netzausschusses festgelegt. 
 Diese betreffen unter anderem die Liste 
der zu überwachenden Krankheiten, die 
Falldefinitionen, die anzuwendenden epi-
demiologischen und mikrobiologischen 
Überwachungsmethoden sowie Richt-
linien für Notsituationen. Seit der Grün-
dung des Europäischen Zentrums für die 
Prävention und die Kontrolle von Krank-
heiten (ECDC) im Jahre 2005 hat sich die 
Kapazität der EU zur Unterstützung der 
Mitgliedstaaten erheblich erweitert. 
Gleichzeitig wurde die Weltgesundheits-
organisation (WHO) auf internationaler 
Ebene im Bereich der übertragbaren 

Krankheiten durch die neuen internationa-
len Gesundheitsvorschriften (2005) (IGV) 
aktiv, die im Vergleich zu den alten Interna-
tionalen Gesundheitsvorschriften umfang-
reichere Meldeverpflichtungen vorsehen. 
Um dieser neuen Situation Rechnung zu 
tragen, plant die Kommission eine Revision 
der Entscheidung 2119/98/EG und der ent-
sprechenden Verordnung zur Errichtung 
des ECDC. Wichtige Ziele dieser Vorschläge, 
die nach gegenwärtiger Planung 2010 
 Parlament und Rat vorgelegt werden 
 sollen, sind die Vereinfachung der Ent-
scheidungsprozesse, mehr Klarheit über 
die Aufgabenverteilung zwischen Mit-
gliedstaaten, Kommission und ECDC, 
 Reduzierung der Anzahl von Arbeitsgrup-
pen und Ausschüssen sowie eine Anpas-
sung an die IGV.

Schlüs sel wör ter
EU-Recht · EU-Frühwarnsystem · 
 Überwachung von Infektionskrankheiten · 
Koordinierung von Maßnahmen

EU rules for surveillance and control of communicable diseases

Abstract
Since 1999, EU Member States have had a 
number of obligations in the area of surveil-
lance and control of communicable diseases 
(Decision 2119/98/EC). Specific technical 
standards to be applied by Member States 
are determined by the Commission, follow-
ing an opinion of the network committee. 
Those concern among others the list of 
 diseases under surveillance, case defini-
tions, epidemiological and microbiological 
surveillance methods, and guidelines for 
emergency situations. Since the founding of 
the European Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC) in 2005, capacity at the 
EU level to support Member States has been 
extended considerably. At the same time at 
the international level, the World Health 
 Organization (WHO) issued new Interna-
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beschriebenen Überwachungsaufgaben. 
Eine zeitnahe Übermittlung von Informa-
tionen ist nur möglich, wenn alle Ebenen, 
vom behandelnden Arzt bis zum ECDC 
in Stockholm und der Generaldirektion 
Gesundheit und Verbraucher (DG SAN-
CO) in Luxemburg, effektiv zusammenar-
beiten. Durch die Verpflichtung zur ra-
schen und möglichst vollständigen Mel-
dung von Infektionskrankheiten gemäß 
der im Juni 2008 erlassenen EU-Falldefi-
nitionen bzw. auch im Rahmen der 
EWRS-Meldepflicht (EWRS: Early War-
ning and Response System, Frühwarn- 
und Reaktionssystem) sind die Mit-
gliedstaaten nun zusätzlich motiviert, die 
nationalen Überwachungssysteme zu op-
timieren. Um eine möglichst zeitnahe 
Überwachung zu etablieren, ist die Er-
richtung elektronischer Meldesysteme 
erforderlich, die es mittels entsprechender 
Schnittstellen ermöglichen, die für die 
Aufgaben des Netzes notwendigen Daten 
regelmäßig (monatlich/wöchentlich) zu 
extrahieren.

Das Beispiel Österreichs zeigt, welche 
Maßnahmen Mitgliedstaaten treffen kön-
nen, um diese Ziele umzusetzen. Hier wird 
derzeit die erste Phase des Epidemiolo-
gischen Meldesystems (EMS) umgesetzt, 
d. h., es werden die Gesundheitsbehörden 
auf allen administrativen Ebenen elektro-
nisch zusammengeschlossen (in Öster-
reich: Gesundheitsministerium, Landes-
sanitätsdirektionen und Bezirksverwal-
tungsbehörden). Da es sich aufgrund der 
großen Anzahl der involvierten Stellen um 
ein komplexes Vorhaben handelt, wird es 
in 3 Umsetzungsstufen realisiert. In der 
ersten Umsetzungsstufe wird ein zentrales 
EMS eingerichtet, auf das die Bezirksver-
waltungsbehörden (BVBs), die Landesbe-
hörden (LSDs) und das Bundesministeri-
um für Gesundheit, Familie und Jugend 
(BMGFJ) zugreifen können. In einer zwei-
ten Stufe wird der Zugriff auf das zentrale 
EMS auch den Labors sowie Referenz-
labor/-zentralen ermöglicht. In einer drit-
ten Umsetzungsstufe wird der Vollausbau 
des EMS erreicht, d. h., es können dann 
auch die Ärzte bzw. Behandlungsstellen 
ihrer Meldeverpflichtung durch elektro-
nische Eingabe der entsprechenden Daten 
in das EMS nachkommen.

Je Umsetzungsstufe kann dann der 
Austausch bisheriger Meldungen bzw. Be-

richte über Formulare zwischen den be-
reits eingebundenen Instanzen entfallen, 
da nun jede beteiligte Stelle Zugriff auf das 
EMS hat. Zudem wurde das Projekt um 
die Konzeption eines „Outbreak Moduls“ 
zur Erfassung von Ausbrüchen erweitert. 
In seinem Rahmen soll den zuständigen 
BVB und LSD die elektronische Anlage 
eigener „Ausbruchsforen“ aus in das EMS 
gemeldeten Fällen sowie deren Bearbei-
tung, Dokumentation, grafische Aufberei-
tung und Analyse möglich sein. 

Bei der Errichtung elektronischer Mel-
desysteme ist es sinnvoll, von „Best Prac-
tice Models“ zu lernen, da alle EU-Länder 
dieselbe Meldeverpflichtung entsprechend 
den Falldefinitionen haben. Das österrei-
chische Gesundheitsministerium hat da-
her eng mit dem Robert Koch-Institut 
(RKI) zusammengearbeitet, das ein derar-
tiges System seit Jahren erfolgreich be-
treibt. Im Juni 2008 lagen in Österreich 
alle für die Errichtung des Systems erfor-
derlichen gesetzlichen Voraussetzungen 
vor, sodass das EMS seit Januar 2009 an-
gewendet wird. Konkret bedeutet dies, 
dass ab diesem Zeitpunkt der Vollbetrieb 
der 1. Stufe beginnt und die Amtsärzte der 
BVBs Meldedaten direkt in das EMS ein-
geben können.

Die Kommission

Die Kommission wird zum allgemeinen 
Wohl der Gemeinschaft tätig. Dabei hat 
sie die Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit einzuhalten. Ne-
ben ihrer Rolle als Hüterin der Verträge 
und Vertreterin des Gemeinwohls hat sie 
im Rechtsetzungsprozess ein Initiativ-
recht, d. h., sie kann Rechtsakte vorschla-
gen, über die das Europäische Parlament 
und der Rat beschließen. Die Kommission 
besitzt dabei das Recht, Vorschläge zu un-
terbreiten, die ihrer Auffassung nach dazu 
dienen, die Ziele des EG-Vertrages – z. B. 
den Gesundheitsschutz – zu erreichen. 
Die meisten dieser Vorschläge gehen al-
lerdings auf rechtliche Verpflichtungen, 
technische Anforderungen oder spezi-
fische Aufforderungen durch andere Or-
gane, eines Mitgliedstaats oder betroffener 
Dritter zurück. Was bedeutet das? Die 
Kommission arbeitet für die gesamte EU 
und nicht zum Vorteil einzelner Mitglied-
staaten oder Interessengruppen. Dies gilt 

auch für die Umsetzung der Entscheidung 
2119/98/EG. Hierbei kann die Kommissi-
on im Interesse aller Maßnahmen, Leit-
linien oder Verfahren festlegen. Dazu be-
nötigt sie allerdings vorab die Zustim-
mung der Mitgliedstaaten durch den 
Netzwerkausschuss oder den Rat (Art. 7 
Entscheidung 2119/98/EG). Die Maßnah-
men können u. a. zu folgenden Gebieten 
beschlossen werden:
F zu den vom Gemeinschaftsnetz nach 

und nach zu erfassenden übertrag-
baren Krankheiten,

F zu den Kriterien für die Auswahl die-
ser Krankheiten,

F zu den Falldefinitionen, insbesondere 
den klinischen und mikrobiolo-
gischen Kennzeichnungen,

F zu Art und Typ der im Rahmen der 
epidemiologischen Überwachung zu 
erfassenden und zu übermittelnden 
Daten und Informationen sowie zur 
Vorgehensweise, um diese Daten ver-
gleichbar und kompatibel zu gestal-
ten,

F zu den Verfahren der epidemiolo-
gischen und mikrobiologischen Über-
wachung.

Leitlinien können für die – insbesondere 
an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten 
– zu ergreifenden Schutzmaßnahmen, vor 
allem in Notfällen, zur Information und 
für Anleitungen für beispielhafte Verhal-
tensweisen der Bevölkerung festgelegt 
werden. 

Weiterhin können geeignete Techniken 
und Verfahren zur Verbreitung und Ana-
lyse der Daten auf Gemeinschaftsebene 
und Verfahren zur Information, Konsul-
tation und Abstimmung nach Artikel 6 
Entscheidung 2119/98/EG festgelegt wer-
den.

Im Rahmen der Entscheidung 2119/98/
EG koordiniert die Kommission die Ar-
beit nachfolgend dargestellter Ausschüsse 
und Instrumente.

Der Netzausschuss 
Der Netzausschuss (network committee) 
unterstützt die Kommission bei der Um-
setzung der Entscheidung 2119/98/EG. Er 
setzt sich aus Vertretern der Mitglied-
staaten, meistens Fachleute der Gesund-
heitsministerien, zusammen. Den Vorsitz 
führt ein Mitglied der DG SANCO der 
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Kommission. Die Regierungen der Mit-
gliedstaaten können für jede Sitzung eine 
ihnen geeignet erscheinende Vertretung 
entsenden. Eine ständige Mitgliedschaft 
im Netzausschuss gibt es nicht. Die Aufga-
be des Ausschusses besteht darin, die von 
der Kommission vorgelegten Entschei-
dungsvorschläge zu prüfen, zu diskutieren 
und eine diesbezügliche formale Stellung-
nahme abzugeben. Diese Entscheidungs-
vorschläge betreffen die oben genannten 
Aspekte der Implementierung der Ent-
scheidung 2119/98/EG. Für eine Zustim-
mung des Ausschusses ist eine qualifi-
zierte Mehrheit der Mitgliedstaaten nach 
den Regeln des EG-Vertrages nötig. Wird 
bei der Abstimmung im Ausschuss eine 
qualifizierte Mehrheit für den Kommissi-
onsvorschlag erreicht, wird die Kommis-
sion die entsprechende Entscheidung be-
schließen und sie nach Übersetzung in die 
23 EU-Amtssprachen im EU-Amtsblatt 
veröffentlichen. Die Mitgliedstaaten sind 
dann verpflichtet, diese Entscheidung 
umzusetzen.

Erreicht ein Kommissionsvorschlag kei-
ne qualifizierte Mehrheit der Mitglied-
staaten, wird er an den Rat der Gesund-
heitsminister übermittelt, der die endgül-
tige Entscheidung darüber trifft. Ein 
solches Vorgehen war aber seit Bestehen 
des Netzes für übertragbare Krankheiten 
noch nicht erforderlich. Bisher haben sich 
Kommission und Netzausschuss immer 
auf einen Kompromiss verständigen und 
eine ganze Reihe von Regelungen treffen 
können. Die Liste der Entscheidungen fin-
det sich auf der Webseite der DG SANCO 
(Generaldirektion Gesundheit und Ver-
braucher) (http://ec.europa.eu/health/ph_
threats/com/comm_diseases_en.htm).

Beispielsweise wurden kürzlich die 
Falldefinitionen, die die Mitgliedstaaten 
für ihre Meldungen an das ECDC ver-
wenden müssen, angepasst [8]. Die Liste 
der zu überwachenden Krankheiten wur-
de um das „schwere akute Atemwegssyn-
drom (SARS)“, die„Vogelgrippe beim 
Menschen“ und die „West-Nil-Virusinfek-
tion“ erweitert. Auf diese Weise besteht 
die Möglichkeit, das EU-Überwachungs-
system flexibel neu auftretenden Krank-
heiten und dem wissenschaftlichen Fort-
schritt anzupassen.

Dass verbindliche Regeln für die Über-
mittlung der epidemiologischen Daten 

aus den Mitgliedstaaten an die EU erfor-
derlich sind, hat sich bei der Veröffentli-
chung des ersten epidemiologischen Be-
richts [9] des ECDC gezeigt. Bei der Zu-
sammenstellung und Analyse der Daten 
wurde deutlich, dass ein direkter Vergleich 
der epidemiologischen Situation in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten aus metho-
dischen Gründen nur sehr eingeschränkt 
möglich ist, solange keine einheitlichen 
Verfahren für die epidemiologische und 
mikrobiologische Überwachung festgelegt 
werden. Ein solcher Schritt könnte aber 
im Einzelfall tiefgreifende Veränderungen 
der nationalen Überwachungssysteme er-
fordern. Eine solche Veränderung lässt 
sich aber mit dem Bedarf nach Vergleich-
barkeit allein nicht aus der Entscheidung 
2119 ableiten, da die Entscheidungsfin-
dung über Bekämpfungsmaßnahmen 
nicht unmittelbar und notwendigerweise 
von der Vergleichbarkeit abhängt. Die 
Verbesserung der Qualität und Vergleich-
barkeit der epidemiologischen Überwa-
chung bleibt trotzdem ein sinnvolles Ziel 
der Langzeitüberwachungsstrategie des 
ECDC.

Das Frühwarn- und Reaktions-
system 
Das Frühwarn- und Reaktionssystem 
(EWRS) dient der Übermittlung von In-
formationen über aufgetretene Fälle von 
Infektionskrankheiten und über die zu 
ihrer Bekämpfung angewandten Verhü-
tungs- und Schutzmaßnahmen. Seine 
rechtliche Basis sind die Entscheidung 
2119/98/EG, mit der der Grundstein für 
eine EU-weite Zusammenarbeit im Be-
reich der Überwachung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten gelegt wurde, 
sowie die Entscheidung Nr. 2000/57/EG 
der Kommission vom 22. Dezember 1999 
über die Errichtung eines Frühwarn- und 
Reaktionssystems für Infektionskrank-
heiten [11]. Ereignisse im Infektionsbe-
reich, die auch andere EU-Länder bzw. 
deren Bürger betreffen können, müssen 
laut EWRS-Regeln klassifiziert und un-
verzüglich gemeldet werden. Die Mit-
glieder verpflichten sich zur Vertraulich-
keit und Einhaltung der rechtlichen Da-
tenschutzbestimmungen. So wurden z. B. 
im Februar 2008 alle EU-Mitgliedstaaten 
umgehend über das Auftreten von Oselta-
mivir-Resistenzen in Norwegen infor-

miert, sodass vor der diesbezüglichen 
ECDC-Pressemitteilung die notwendige 
Risikobeurteilung durch die Mitglied-
staaten, die Kommission und das ECDC 
durchgeführt werden konnte. Im Rahmen 
sofortiger EWRS-Video- bzw. Audiokon-
ferenzen konnte darüber hinaus auch ein 
EU-weit konzertiertes Vorgehen von den 
Mitgliedstaaten beschlossen werden. Das 
EWRS dient also dem raschen Austausch 
von wichtigen Informationen zwischen 
den Mitgliedstaaten und stellt ein Instru-
ment zur Krisenkommunikation auf 
höchster Behördenebene mit 24h/7T-Be-
triebsbereitschaft [12] dar.

Die epidemiologische Surveillance-
komponente des Netzes 
Die Entscheidung 2119/98/EG sieht vor, 
dass ein Netz zur epidemiologischen Über-
wachung geschaffen wird (Epidemiologi-
cal Surveillance Component of the Net-
work, ESCON). Mithilfe aller geeigneten 
technischen Mittel soll eine ständige Ver-
bindung zwischen der Kommission und 
den Behörden, deren Aufgabe es ist, Infor-
mationen zur epidemiologischen Über-
wachung übertragbarer Krankheiten zu 
sammeln, hergestellt werden. Diese Struk-
turen werden von den Mitgliedstaaten 
formell benannt und öffentlich als Teil des 
Gemeinschaftsnetzes kenntlich gemacht. 
Die benannten Stellen der Mitgliedstaaten 
werden zusammen als ESCON bezeich-
net.

Mittlerweile hat das ECDC die Aus-
wertung der von den ESCON-Mitgliedern 
übermittelten Daten übernommen. Sit-
zungen der ESCON-Mitglieder finden 
nicht mehr statt, seit das ECDC mit seinen 
Gremien die Koordinierung der Überwa-
chungsaktivitäten in den Mitgliedstaaten 
wahrnimmt.

Der Ausschuss für Gesundheits-
sicherheit
Im Rahmen des nach den Anschlägen des 
11. September 2001 und der Milzbrand-
briefe errichteten Kooperationspro-
gramms zur Bereitschaft und Reaktion auf 
Angriffe mit biologischen und chemischen 
Stoffen hat die Kommission auf Bitte des 
Rates den Ausschuss für Gesundheitssi-
cherheit (Health Security Committee, 
HSC) gegründet. Sein Mandat wird daher 
lediglich in Ratsschlussfolgerungen gere-
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gelt, was bedeutet, dass der Ausschuss ein 
informelles Gremium ist [13]. Nicht nur 
Anschläge mit biologischen und che-
mischen Stoffen erfordern eine Koordi-
nierung über Staatsgrenzen hinweg zwi-
schen verschiedenen Akteuren im Ge-
sundheitsbereich, der Polizei, des 
Katastrophenschutzes und z. B. des Ver-
kehrs auf Ebene der Mitgliedstaaten und 
der EU. Das Mandat des Ausschusses wur-
de inzwischen auch auf mögliche Influ-
enzapandemien und andere gesundheit-
liche Großschadensereignisse ausgedehnt. 
In den Sitzungen des HSC tauschen sich 
leitende Vertreter der Gesundheitsminis-
terien mit der Kommission über entspre-
chende politische Strategien und Rege-
lungen aus. Sie beraten die Kommission 
sowie den Gesundheitsministerrat. Unter-
gruppen, Ad-hoc-Arbeitsgruppen und 
Workshops befassen sich auf Fach- und 
Expertenebene mit Problemen von be-
sonderem Interesse (z. B. Zusammenar-
beit der gesundheitlichen Akteure mit der 
Polizei). 

Die Kommission plant z. B. – angeregt 
und unterstützt durch die Arbeit des HSC 
– ein formales Verfahren vorzuschlagen, 
um Flugpassagiere aus verschiedenen EU-
Staaten, die während des Fluges einer In-
fektionsgefahr ausgesetzt waren und in 
einer Passagierliste vermerkt wurden, 
kontaktieren zu können. Dieses Verfahren 
(nach Artikel 6 Absatz 3 Entscheidung 
2119/98/EG) soll nach Planung der Kom-
mission auf einer der nächsten Sitzungen 
des Netzausschusses beraten werden. Die 
Mandate der entsprechenden Gremien 
sollten hier klarer abgegrenzt werden, da-
mit sich nicht 2 Gremien mit derselben 
Frage befassen. 

Sollte eine grenzüberschreitende Ge-
sundheitskrise von hohem politischem 
Interesse eintreten, informiert und berät 
sich der Ausschuss über die politisch rele-
vanten Informationen, Maßnahmen, Hil-
feersuchen und die Koordinierung von 
Ereignissen durch das Schnellwarnsystem 
RAS-BICHAT (Rapid Alert System for 
biological and chemical attacks). Durch 
die 24h/7-Tage/Woche-Rufbereitschaft 
der Kommission und aller Mitgliedstaaten 
können sich diese jederzeit über ein inter-
netbasiertes, geschlossenes System kon-
sultieren.

Das ECDC

Das ECDC hat als Europäische Agentur 
die Aufgabe, die Überwachungsdaten zu 
sammeln und zu analysieren, wissen-
schaftliche Gutachten zu erstellen und die 
Mitgliedstaaten, die Kommission und das 
Europäische Parlament technisch-wissen-
schaftlich zu unterstützen. Durch die 
Bündelung des innerhalb der EU vorhan-
denen Fachwissens durch das ECDC kön-
nen die Arbeit geteilt und Ressourcen 
eingespart werden.

Das ECDC sammelt und analysiert zu 
diesem Zweck Überwachungsdaten, be-
wertet das Risiko und erstellt wissen-
schaftliche Gutachten. Auf Anfrage der 
Mitgliedstaaten entsendet es Teams, die 
die nationalen Gesundheitsbehörden bei 
der Bewältigung besonderer epidemiolo-
gischer Situationen unterstützen. Ein sol-
ches Team hat z. B. Italien während der 
Chickungunya-Epidemie [14] im Sommer 
2007 besucht, nachdem es die Epidemie 
über das EWRS gemeldet hatte. Das Zen-
trum unterstützt ferner die Kommission, 
indem es das Frühwarn- und Reaktions-
system EWRS betreibt.

Die Kommission hat die Möglichkeit, 
sich bei der Entwicklung von Entschei-
dungsvorschlägen vom ECDC wissen-
schaftlich unterstützen zu lassen. Dies ist 
insbesondere bei Entscheidungen tech-
nischer Natur wichtig, um hier den aktu-
ellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand 
voll berücksichtigen zu können. Die neuen 
Falldefinitionen wurden z. B. vom ECDC 
in Zusammenarbeit mit den Mitglied-
staaten erstellt und von der Kommission 
und dem Netzausschuss vor ihrer Verab-
schiedung nur noch leicht verändert.

Manche Beobachter stellen sich daher 
die Frage, ob Kommission und Netzaus-
schuss noch erforderlich sind, d. h., ob 
man nicht dem ECDC die Setzung von 
Regeln zur europäischen Zusammenar-
beit bei der Überwachung und Behand-
lung von Infektionskrankheiten überlas-
sen sollte. Diese Möglichkeit wurde aber 
bei der Beratung der Errichtungsverord-
nung zum ECDC in Rat und Europä-
ischem Parlament ausgeschlossen. In Er-
wägungsgrund (6) der Errichtungsver-
ordnung wird nunmehr erklärt: „Diese 
Verordnung verleiht dem Zentrum keine 
Regelungsbefugnis.“ Immer dann, wenn 

Mitgliedstaaten Verpflichtungen auferlegt 
werden oder solche Verpflichtungen ge-
ändert werden sollen, ist es erforderlich, 
eine Entscheidung der Kommission nach 
Stellungnahme des Netzausschusses her-
beizuführen. 

Die Trennung zwischen Risikobewer-
tung und Risikokontrolle ist ein Leitprin-
zip der EU-Politik. Gemäß Mandat soll 
sich das ECDC daher auf die Risikobe-
wertung beschränken und die Risikokon-
trolle und die Entscheidung über die dies-
bezüglichen Maßnahmen vollständig den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
überlassen (soweit es eine EU-Zuständig-
keit gibt). In Bezug auf Infektionskrank-
heiten ist die Unterscheidung zwischen 
Risikobewertung einerseits und Risiko-
kontrolle andererseits jedoch oft nicht 
eindeutig, d. h., die Übergänge sind flie-
ßend. In manchen Mitgliedstaaten (die ja 
ohnehin für Risikobewertung und -kon-
trolle zuständig sind) erfolgt eine solche 
Unterscheidung daher nicht, d. h., Risiko-
bewertung und -kontrolle liegen in der 
Hand einer Institution. Daraus ergeben 
sich gelegentlich Unklarheiten über die 
Aufgabenverteilung zwischen Mitglied-
staaten und Kommission einerseits bzw. 
ECDC andererseits. Dies gilt insbesonde-
re in Bezug auf die Frage, inwieweit das 
ECDC berechtigt ist, den Mitgliedstaaten 
Maßnahmen zu empfehlen.

Der Verwaltungsrat 
Der Verwaltungsrat (management board) 
ist das strategische und administrativ täti-
ge Organ des ECDC. Jeder Mitgliedstaat 
benennt ein, das Europäische Parlament 2 
und die Kommission 3 Mitglieder. Daher 
werden hier insbesondere die Interessen 
der Nutzer der wissenschaftlichen Agen-
tur widergespiegelt. Der Verwaltungsrat 
tritt in der Regel 3-mal jährlich zusam-
men.

Die strategischen Aufgaben des Ver-
waltungsrats umfassen die Annahme der 
jährlichen Arbeitspläne und der langfris-
tigen Arbeitsplanungen. Zudem kann er 
der Kommission nach einer regelmäßig 
stattfindenden Evaluation Empfehlungen 
zur Überarbeitung der Errichtungsver-
ordnung geben, etwa im Hinblick auf Ver-
änderungen des ECDC-Mandats.

Mit Blick auf seine rechtlichen und ad-
ministrativen Aufgaben trägt der Verwal-
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tungsrat u. a. dafür Sorge, dass das ECDC 
innerhalb seines von der Errichtungsver-
ordnung vorbestimmten Mandats arbei-
tet. Er verfügt über die Disziplinargewalt 
gegenüber dem Direktor und nimmt die 
Haushaltsordnung an.

Der Beirat 
Der Beirat (advisory forum) setzt sich pro 
Mitgliedstaat aus je einem Mitglied der 
fachlich zuständigen nationalen Behörde 
zusammen. Ferner ernennt die Kommis-
sion 3 Mitglieder ohne Stimmrecht, die 
interessierte Kreise auf europäischer Ebe-
ne vertreten (wie Vertreter von Patienten, 
Berufsverbänden oder des akademischen 
Bereichs). Er dient dem Informationsaus-
tausch, der Wissensbündelung und der 
Überwachung der wissenschaftlichen 
Qualität und Unabhängigkeit des ECDC. 
Der Beirat sorgt für eine enge Zusammen-
arbeit zwischen dem Zentrum und den 
zuständigen Stellen in den Mitglied-
staaten.

Die für das ECDC zuständigen 
 Stellen in den Mitgliedstaaten 
(Competent bodies)
Eine große Herausforderung während der 
Etablierungsphase des ECDC war die Er-
richtung effektiver Kommunikations-
strukturen mit den zuständigen Gesund-
heitsbehörden der Mitgliedstaaten: Die 
wesentlichen Kommunikationspartner 
des ECDC waren anfänglich die Mit-
glieder des Beirats und des Verwaltungs-
rats. Auch besaß es informelle Bezie-
hungen zu verschiedenen Experten. Es 
zeigte sich aber, dass auch für andere Be-
reiche – wie z. B. für die „Überwachung“ 
oder „Bereitschaftsplanung“ – die offizi-
elle Benennung nationaler Vertreter erfor-
derlich war, um die adäquate Repräsen-
tanz der mit der nötigen Entscheidungs-
befugnis ausgestatteten nationalen 
Gesundheitsbehörden zu gewährleisten. 
Mit der Vervollständigung dieser „Liste 
der zuständigen Stellen“ wurde die Basis 
für eine tragfähige Zusammenarbeit ge-
schaffen, da nur offiziell benannte natio-
nale Vertreter das Mandat haben, den je-
weiligen Mitgliedstaat zu repräsentieren 
[15].

Das Zusammenspiel der 
EU-Strukturen mit der WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
ist als Sonderorganisation der Vereinten 
Nationen als koordinierende Stelle für 
das internationale öffentliche Gesund-
heitswesen mit Sitz in Genf für 193 Mit-
gliedstaaten – darunter auch die Mit-
gliedstaaten der EU, nicht aber die EU 
selbst – tätig. Im Rahmen der neuen In-
ternationalen Gesundheitsvorschriften 
(IGV, 2005) [16] soll die grenzüberschrei-
tende Ausbreitung von Krankheiten ver-
hindert und bekämpft werden. Die in 
diesem Zusammenhang eingeleiteten Ge-
sundheitsschutzmaßnahmen sollen inso-
weit verhältnismäßig sein, als sie dazu 
geeignet sind, die Ausbreitung der Krank-
heit zu verhindern und zu bekämpfen, 
andererseits sollen sie aber den internati-
onalen Verkehr und Handel nur so weit 
wie nötig beeinträchtigen. Die Mitglied-
staaten sind verpflichtet, über eine natio-
nale IGV-Anlaufstelle Ereignisse, die eine 
gesundheitliche Notlage von internatio-
naler Tragweite darstellen, sowie die da-
gegen eingeleiteten Maßnahmen zu mel-
den. Die WHO informiert daraufhin die 
anderen Mitgliedstaaten und gewährt 
und/oder organisiert auf Ersuchen von 
Regierungen technische und fachliche 
Unterstützung. Ferner gibt sie Empfeh-
lungen. Im Gegensatz zum europäischen 
Meldesystem EWRS und den alten IGV 
werden jedoch auch atomare, radionukle-
are und chemische Gefahrensituationen 
gemeldet.

Nach Inkrafttreten der IGV stellte sich 
die Frage, wie diese von den EU-Mitglied-
staaten umgesetzt werden können, um 
eine problemlose Interaktion mit den EU-
eigenen Mechanismen zu gewährleisten. 
Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Kom-
mission in enger Zusammenarbeit mit der 
WHO regelmäßig gemeinsame Sitzungen 
der nationalen IGV-Anlaufstellen abge-
halten. Diese ermöglichen es den für die 
IGV zuständigen Stellen der EU-Mitglied-
staaten, sich über die Umsetzung der IGV 
im EU-Kontext auszutauschen. Dort ge-
machte Vorschläge haben bereits zu Ver-
besserungen bei der Zusammenarbeit 
zwischen EU und WHO geführt. So hat 
die WHO mittlerweile Zugriff auf die im 
EWRS ausgetauschten Informationen. 

Gleichzeitig kann das EWRS-System von 
den Mitgliedstaaten für die Meldung von 
Ereignissen nach den IGV an die WHO 
genutzt werden.

Fazit

Mit der Entscheidung 2119/98/EG aus 
dem Jahr 1998 wurde der Grundstein für 
eine EU-weite Zusammenarbeit bei der 
Überwachung und Bekämpfung von In-
fektionskrankheiten gelegt. Dies hat be-
reits zu einer weitgehenden Standardisie-
rung insbesondere im Bereich der 
Überwachung geführt und den innereu-
ropäischen Informationsaustausch über 
Infektionsgefahren verbessert.

Das vorhandene EU-System zur Be-
kämpfung von Gesundheitsgefahren ist in 
den letzten 20 Jahren nach und nach 
 gewachsen, hat an Kapazität gewonnen, 
ist aber nach Ansicht vieler Betroffener in 
seinen Abstimmungsprozessen sehr 
 komplex. Die Rolle der unterschiedlichen 
Akteure und Ausschüsse ist oft nicht 
 unmittelbar verständlich. Teilweise sollten 
die Mandate der Gremien und Institu-
tionen klarer und präziser formuliert 
 werden, um Doppelarbeit zu vermeiden.

Auch der Ausschuss für Gesundheits-
sicherheit, der vom Rat der Gesundheits-
minister nur ein vorläufiges Mandat 
 erhalten hat, wird auf eine rechtliche 
Grundlage gestellt werden müssen, um 
seinen langfristigen Erfolg zu sichern. 
 Dabei muss auch seine Beziehung zur 
 Arbeit der übrigen EU-Gruppen, Aus-
schüsse und Unterausschüsse endgültig 
geregelt werden.

Insbesondere sind die genauen Zu-
ständigkeiten in den Bereichen Risikobe-
wertung, Koordination von Maßnahmen 
und Risikokommunikation neu und klar 
zu definieren. Arbeitsprozesse sollten da-
durch erleichtert werden, dass die Anzahl 
der Gremien reduziert oder diese ver-
schlankt und die jeweiligen Mandate bes-
ser voneinander abgegrenzt werden. Dies 
gilt auch für den Aufwand im Zusammen-
hang mit den Meldeverpflichtungen an 
unterschiedliche Akteure in der EU und 
WHO. Dieser Aufwand könnte beispiels-
weise über technische Maßnahmen oder 
durch Angleichung der Meldeinhalte für 
die Mitgliedstaaten verringert werden. 
Die Qualität, Schnelligkeit oder Vertrau-
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lichkeit der Information würde nicht da-
runter leiden bzw. die Mitgliedstaaten 
nicht aus ihrer Verantwortung entlassen.

Innerhalb der EU müssen die Vorgaben 
zur Überwachung von Infektionskrank-
heiten präzisiert werden, um eine inner-
europäische Vergleichbarkeit der epide-
miologischen Lagen zu ermöglichen und 
das Potenzial des ECDC als bewertende 
und beratende Institution auszuschöpfen.

Gegenwärtig findet eine Evaluierung 
der Arbeit des ECDC statt. Der Arbeitsplan 
der Kommission sieht – wie von den Ge-
sundheitsministern in den Ratsschlussfol-
gerungen zum Mandat des Ausschusses 
für Gesundheitssicherheit angeregt – für 
das Jahr 2010 einen Vorschlag zur Verbes-
serung der EU-Strukturen zur Bekämp-
fung von Gesundheitsgefahren vor. Es ist 
zu hoffen, dass das bestehende System 
damit vereinfacht und verbessert wird. 
Ziel muss es sein, die Ressourcen, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Gremien-
beteiligung, Koordination und Bericht-
pflichten einbringen, in Einklang mit dem 
Nutzen zu bringen, den ein solches Sys-
tem für die von den Mitgliedstaaten zu 
verantwortenden Prävention und Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten hat.
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22. Februar 2007, http://register.consilium.europa.
eu/pdf/de/07/st05/st05862.de07.pdf

14. Mission report: Chikungunya in Italy. Joint ECDC/
WHO visit for a European risk assessment 17.9–
21.9 2007. http://ecdc.europa.eu/pdf/071030CHK_
mission_ITA.pdf

15. http://ecdc.europa.eu/About_us/Competent_
bodies/Competent_bodies.html

16. Gesetz zu den Internationalen Gesundheits-
vorschriften (2005) (IGV) vom 23. Mai 2005, 
BGBl 2007 II, 930
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